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16. Die Kommission für
Untersuchung* des schweizerischen Irrenwesens.

An der Jahresversammlung der Schweiz. Naturf. Gesellschaft in Glarus (1851)
hielt in der Medizinischen Sektion Dr. Binswanger einen Vortrag über das schweizerische
Irrenwesen (abgedruckt in den Beilagen zum Protokoll jener Hauptversammlung, pag. 111)
und die Medizinische Sektion stellte sodann in der allgemeinen Sitzung vom 6. August 1851

folgende Anträge:
1. Es möchten da, wo bereits eine geordnete Irrenheil- und Pflegeanstalt in

einem Kanton besteht, die Nachbarkantone berechtigt werden, ihre Geisteskranken unter
möglichst günstigen Bestimmungen in dieser Anstalt unterzubringen.

2. Dass da, wo in mehreren benachbarten Kantonen noch keine Irrenanstalt
existiert, darauf hingewirkt werden möchte, dass diese Kantone sich zur Errichtung
von gemeinsamen Irrenheil- und Pflegeanstalten vereinigen.

Diesen beiden Vorschlägen wurde beigestimmt und der Jahresvorstand eingeladen,
den Sanitätsbehörden sämtlicher Kantone den Wunsch auszusprechen, sie möchten
ihrerseits auf die Kantonsregierungen in aufmunterndem Sinne zur Erreichung dieses

Zweckes zu wirken suchen. Es wurde zu diesem Zwecke eine Kommission bestellt,
bestehend aus Dr. med. Binswanger, Spitalarzt in Münsterlingen, Dr. med. Fr. IJrech,
Spitalarzt in Königsfelden, Dr. med. Ellinger, Spitalarzt auf St. Pirminsberg und Dr.
med. Ammann in Sulgen.

Da an der Jahresversammlung in Sitten, 1852, keines der Kommissionsmitglieder
teilnehmen konnte, erstattete die Kommission einen schriftlichen Bericht (abgedruckt
in den Verhandlungen der Jahresversammlung in Sitten (1852), 61). Kürzere Notizen
finden sich sodann in den Verhandlungen der Jahre 1855 und 1856; im Jahre 1857

erfolgt dann die Aufhebung der „Irren-Kommission", obwohl, wie das Protokoll der
vorberatenden Sitzung sagt, noch nicht aus allen Kantonen die verlangten Berichte
eingegangen, „wegen vermutlicher Fruchtlosigkeit weiterer Anstrengungen zum Erhalte
der erforderlichen Referate und weil mit Rücksicht auf die Irrenangelegenheit die hiefür
bestellte Kommission ihre Mission eigentlich erfüllt habe".

Hans Schinz.


	Die Kommission für Untersuchung des schweizerischen Irrenwesens

